
DEPARTEMENT  

VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES 

FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG 

Kantonales Integrationsprogramm KIP, Programmperiode 2018–2021 (KIP 2), Verpflichtungs-

kredit 

vom 28. Oktober 2016 bis 28. Januar 2017 

Name/Organisation 

Kontaktperson 

Kontraktadresse 

PLZ Ort 

Telefon 

E-Mail 

Einzureichen an (vorzugsweise elektronisch) 

Departement Volkswirtschaft und Inneres 

Generalsekretariat 

Frey-Herosé-Strasse 12  

5001 Aarau 

E-Mail: dvi@ag.ch 

Auskunftsperson während des Anhörungsverfahrens 

Frau Barbara Cavelti, Leiterin Sektion Integration und Beratung, Tel. 062 835 18 09 
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Fragen zur Anhörung 

Frage 1   Weiterführung des Kantonalen Integrationsprogramms KIP 

Der Regierungsrat plant, das gegenwärtig laufende Kantonale Integrationsprogramm KIP 

in der zweiten Programmperiode (KIP 2; 2018–2021) weiterzuführen. Sind Sie mit diesem Entscheid 

grundsätzlich einverstanden?  

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 2   Schlussfolgerungen aus den ersten zwei Programmjahren 

Sind Sie mit den Schlussfolgerungen des Regierungsrats zu den ersten zwei Programmjahren des 

Kantonalen Integrationsprogramms KIP einverstanden? 

(vgl. Kapitel 6.4) 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 3   Allgemeine Grundsätze und Rahmenbedingungen 

Sind Sie mit der Beibehaltung der allgemeinen Grundsätze und Rahmenbedingungen für die 

zweite Programmperiode des kantonalen Integrationsprogramms KIP einverstanden?  

(vgl. Kapitel 7.1) 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 
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Frage 4   Schwerpunkte in den drei Pfeilern 

Sind Sie mit den für die zweite Programmperiode formulierten Teilzielen und den daraus abge-

leiteten Massnahmen einverstanden?  

(vgl. Kapitel 7.4 und 7.5)  

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 5   Finanzielle Aufwendungen 

Erachten Sie die für die spezifische Integrationsförderung gemäss Art. 55 Abs. 3 des Ausländerge-

setzes vorgesehenen kantonalen Mittel von jährlich 1,45 Millionen Franken als angemessen? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 6 Weitere Bemerkungen 

Haben Sie noch weitere Bemerkungen oder Kommentare  zum Anhörungsbericht? 
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	Text1: Die Integration von Personen mit einer längerfristigen Aufenthaltsperspektive ist notwendig und kann zusätzliche Sozialhilfekosten vermeiden. Primär sind aber die Asylverfahren schnel-ler und strenger durchzuführen und Ausreisepflichtige konsequenter auszuschaffen.
	Text2: 
	Text4: 
	Text3: 
	Text5: Angesichts der Finanzsituation des Kantons ist die vorgesehene Kürzung des ursprünglich vorgesehenen Kredits um 2.2 Millionen Franken vertretbar. Das Mehrjahresprogramm ist auf die ausgewiesenen Bedürfnisse auszurichten. Der Kanton hat sich deshalb den Bundesvergaben anzuschliessen, die eine halbjährliche Auszahlung ge-mäss effektiven Fallzahlen vorsehen. 
	Text6: Die Integrationsförderung ist einerseits eine Querschnittsaufgabe, insbesondere zwischen den Departementen DVI und DGS, und anderseits eine Verbundaufgabe zwischen Kanton und Gemeinden. Die zahlreichen Schnittstellen sind zu vereinfachen und zu reduzieren. Auf Kan-tonsebene hat das DVI als Kompetenzzentrum den Lead zu übernehmen. Die entsprechen-den Tendenzen in der Vorlage, insbesondere im Kapitel 5.1 Umsetzungsorganisation KIP 1, werden unterstützt.                                                  


